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      Informationen zur Fahrerlaubnisausweitung B196 

 

    Fahrzeugart 

    Leichtkrafträder 

 

Die Verordnung zur Eintragung der Schlüsselzahl B196 ist am 31.12.2019 in Kraft getreten  

(§ 6b FeV; Anlage 7b Fev). Achtung, Fahrten nur innerhalb Deutschlands erlaubt! 

 

Bei dem Eintrag B196 handelt es sich lediglich um eine Ausweitung der Klasse B und nicht um 

eine Erteilung der Klasse A1  

 somit ist ein Stufenaufstieg zur Klasse A2 nicht möglich 

 es ist kein Erste-Hilfe-Kurs und kein Sehtest erforderlich 

 

Voraussetzungen: 

 Mindestalter 25 Jahre 

 Führerscheinbesitz Klasse B: 5 Jahre 

 

 

Die Ausbildung setzt sich folgendermaßen zusammen: 

 Theoretischer Unterricht: Mindestens 4 x 90 Minuten klassenspezifischer Unterricht  

(A, A2, A1)  Ausbildung in der Gruppe 

 

 Praktischer Unterricht: Mindestens 5 x 90 Minuten; 

Geschult werden die Themen Fahrzeugbeherrschung (GFA=Grundfahraufgaben) 

sowie Außerortsfahrten (ÜL / AB)  Ausgebildet wird immer nur eine Person! 

 

Die Ausbildung wird durch eine Teilnahmebescheinigung bestätigt. Diese muss zur 

Eintragung der Schlüsselzahl B196 der Fahrerlaubnisbehörde vorgelegt werden.  

Preise der Ausbildung: 

Die Kosten der Schulung belaufen sich inkl. Grundgebühr, theoretischer Ausbildung und 

praktischer Ausbildung auf gesamt 850,00 € (diese Kosten beinhalten die oben aufgeführten 

Mindeststunden). 

Sollten weitere Praxisfahrstunden notwendig sein, werden diese mit 75 € pro 45 Minuten gesondert berechnet. 
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